
VERHALTENSREGELN 
FÜR POLITISCHE INTERESSENVERTRETUNG 

DER THÜGA AKTIENGESELLSCHAFT

Wie kann die Energie- und Klimawende gelingen? Der Trans-
formationsprozess ist in vollem Gange. Zweifelsohne konnten 
in den letzten Jahren einige Erfolge verbucht werden, aber das 
war der einfache Teil. Der größere und vor allem anspruchs-
vollere Teil des Weges liegt noch vor uns. Wir dürfen jetzt 
nicht nachlassen, müssen den Wandel systemoptimal aus-
richten und das Tempo weiter forcieren. Um Deutschland zu 
einem Vorreiter der Energie- und Klimawende zu machen, gibt 
es aus Sicht der Thüga-Gruppe fünf entscheidende Handlungs-
felder, welche die neue Bundesregierung schnell angehen und 
auch auf europäischer Ebene vertreten sollte.

Als größter kommunaler Verbund von Energie- und Wassersversorgern in 

Deutschland wissen wir: Den Stadtwerken kommt eine Schlüsselrolle als 

Lösungsanbieter und -umsetzer in der Energiewende zu. Sie stehen nicht nur 

für Versorgungssicherheit und Verlässlichkeit, sondern fungieren gleichzeitig 

als Ansprechpartner vor Ort, lokaler Arbeitgeber und Innovationstreiber. Die 

Thüga-Gruppe steht hinter den Klimaschutzzielen der Bundesregierung. Mit 

dem heutigen Gesetzesrahmen können die Energie- und Klimaziele allerdings 

nicht erreicht werden.Vielmehr gibt es an entscheidenden Punkten den Bedarf,

konkrete Maßnahmen zu etablieren, Marktanreize zu setzen und den recht-

lichen Rahmen so anzupassen, dass die Energiewende auch von den zahlreichen 

Stadtwerken umgesetzt werden kann.

THÜGA-GRUPPE: 
IMPULSE FÜR DIE KOMMENDE 

LEGISLATURPERIODE

FÜNF HANDLUNGSFELDER FÜR EINE ERFOLGREICHE ENERGIEWENDE 
UND NACHHALTIGE KLIMAWENDE

Einen übergreifenden Rahmen für Klimaschutz, Versorgungssi-
cherheit, Wirtschaftlichkeit und Sektorenkopplung schaffen

• Es benötigt einen echten Masterplan und einen sektorübergreifenden 

Gesetzesrahmen, der technologie- und anwendungsoffen ist und langfristige 

Planungssicherheit für alle Akteure garantiert. Bei Veränderungsprozessen 

benötigen wir realistische Übergangsfristen, da es sonst zu nicht absehbaren 

Konsequenzen für die Verbraucher:innen und Stadtwerke kommen kann.

• Bürger:innen müssen in die Energiewende integriert und bei Veränderungs-

prozessen abgeholt werden. Die Preise müssen nicht nur transparent, sondern 

auch bezahlbar sein - z.B. sozialverträgliche Steuerfinanzierung statt verzer-

render Abgaben und Umlagen. So kann mehr Akzeptanz für den notwendigen 

Transformationsprozess entstehen. Die Stadtwerke sind dabei die direkten 

Ansprechpartner für die Verbraucher:innen und möchten deren Eigenverant-

wortung stärken.

• Dafür braucht es mehr marktliche Anreize statt gesetzlicher Verbote. Um 

die Systemkosten so gering wie möglich zu halten, muss der CO2-Preis das 

Leitinstrument für den Klimaschutz sein. Die Finanzmittel aus dem nationalen 

Brennstoffemissionshandel sollten primär dort eingesetzt werden, wo sie erho-

ben werden: für die Dekarbonisierung des Wärmemarktes, insbesondere durch 

die Förderung von klimaneutralen Gasen.

• Denn die Energiewende wird nur gelingen, wenn wir gleichermaßen auf 

Elektronen und Moleküle setzen und die Bereiche Strom und Gas sinnvoll 

miteinander verknüpfen. Klimaneutrale Gase wie Wasserstoff werden hierbei 

eine elementare Rolle spielen. Gerade auch im absatzstarken Wärmemarkt hat 

Wasserstoff bei den Verbraucher:innen eine hohe Relevanz.

HANDLUNGSFELD I: 

Wären Sie für das Gelingen der Energiewende bereit, mehr für Ihre private 

Energieversorgung auszugeben?

SO SEHEN DIE VERBRAUCHER:INNEN DIE ENERGIEWENDE

13,5%

38,7%

47,2%

13,73,3%

Durchgeführt von Civey im Zeitraum 8.-10.6.2021, Stichprobengröße: 5.000

Wenn Sie an die Klimaziele Deutschlands denken, besonders im Bereich des 

Heizungs- und Wärmesektors, wie wichtig wird Wassserstoff in diesem Bereich 

sein?

12,4%
Weiß nicht

Nein, auf keinen Fall

Ja, auf jeden FallWeiß nicht

Weniger wichtig

Sehr wichtig 18,8
Eher ja

17,0
Eher nein

7,9%

Gar nicht wichtig

27,5%

Eher wichtig 

Die Vertretung gesellschaftlicher und unternehmerischer Interessen gegenüber der Politik 

und der allgemeinen Öffentlichkeit gehört zu den Wesensmerkmalen eines demokratischen 

Staatswesens. Der Austausch zwischen Politik und Interessenvertreter:innen ist für beide Seiten 

ein wichtiger Grundpfeiler bei der Ausgestaltung von politischen wie gesetzlichen Rahmen-

bedingungen. Es ist eine Voraussetzung für die gesellschaftliche Entscheidungsfindung, dass bei 

politischen Prozessen die Interessen verschiedener Stakeholder gehört werden und einfließen 

können.

Als Unternehmen, das gemeinsam mit seinen rund 100 mehrheitlich kommunalen Partnerunter-

nehmen Aufgaben und Dienstleistungen von hohem öffentlichem Interesse erbringt, hält die 

Thüga Aktiengesellschaft einen offenen und transparenten Dialog mit politischen Vertreter:innen 

für unverzichtbar. Wir betrachten unsere Interessenvertretung als eine wichtige und legitime 

Möglichkeit, am den politischen Diskurs aktiv teilzunehmen und damit zu Entscheidungs

prozessen beizutragen.

Dabei wollen wir eine aktive Rolle in der politischen Diskussion und einer demokratischen 

Willensbildung übernehmen. Wir sehen uns als Vermittlerin und Brückenbauerin zwischen den 

Anforderungen kommunaler Energieversorger vor Ort und der Bundes- und Europapolitik. 

Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Vermittlung unseres Knowhows und durch die 

Kommunikation unserer Standpunkte den politischen Diskurs und die Entscheidungsprozesse 

zur Energiewende verantwortungsvoll mitgestalten, verbessern und unser gesellschaftliches 

Engagement zum Ausdruck bringen können. 

Diese Verhaltensregeln gelten für alle Mitarbeitenden der Thüga Aktiengesellschaft im Rahmen 

der politischen Interessenvertretung1 beim Kontakt mit Bundes und EUAbgeordneten sowie 

Institutionen, Ministerien und nachgeordneten Behörden auf Bundes und EUEbene.

ehe https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R001118/1008).1   Damit sind alle Mitarbeitenden der Thüga AG gemeint, die im deutschen oder europäischen Lobbyregister registriert sind (si 
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1.1. Wir legen bei jedem ersten Kontakt im Rahmen der 

politischen Interessenvertretung unsere Identität als 

Thüga-Mitarbeitende und unser Anliegen offen und 

weisen auf unsere Verhaltensregeln und den Eintrag im 

Lobbyregister hin.

1.2. Gutachten, Stellungnahmen und sonstige 

wissenschaftliche Arbeiten, die in unserem Auftrag im 

Rahmen der politischen Interessenvertretung von Dritten 

erstellt und veröffentlicht werden, dürfen nur unter 

Nennung des Auftraggebers veröffentlicht werden.

1.3. Wir sind bei jeder Beteiligung an einer öffentlichen 

Konsultation damit einverstanden, dass unsere Positionen 

und Stellungnahmen in Gesetzgebungsprozessen durch 

die federführenden Ministerien bzw. die Legislative

veröffentlicht werden.

1. Offenheit

2.1. Wir tragen uns in Lobbyregister öffentlicher Institutionen 

auf Bundes und EUEbene ein, aktualisieren unsere 

Daten regelmäßig und akzeptieren, dass sämtliche 

vorgelegten Informationen überprüft werden. Wir 

kommen Anfragen staatlicher Stellen um ergänzende 

Informationen unverzüglich nach.

2.2. Wenn wir externe Berater:innen im Rahmen unserer 

politischen Interessenvertretung beauftragen, bedarf 

es eines Vertrags, der Angaben zum Zweck und/oder 

Ziel der Interessenvertretung enthält. Wir vereinbaren 

dabei explizit keine Erfolgshonorare. Von uns beauftragte 

Interessenvertreter:innen sind zu verpflichten,  sich 

an diese Verhaltensregeln zu halten, und – wenn sie 

gegenüber politischen Akteur:innen in unserem Auftrag 

handeln – dies offenzulegen.

2.3. Wir legen die relevanten Gesamtkosten für Verbands-

mitgliedschaften, Beratungen, Studienbeauftragung, Fremd 

und Reisekosten offen und stellen unsere Mitglied-

schaften in den relevanten Verbänden dar1.

2. Transparenz

3.1. Wir machen unsere Standpunkte zu den für 

uns relevantesten politischen Themen und 

grundsätzlichen Fragen der Energieversorgung und des 

Klimaschutzes in nachvollziehbarer Form auf unserer

Unternehmenswebsite öffentlich zugänglich.2                       

3.2. Wir arbeiten ausschließlich mit Informationen, die nach 

bestem Wissen überprüfbaren Tatsachen entsprechen. 

Die von uns im Transparenzregister bereitgestellten 

Informationen sind nach bestem Wissen vollständig, 

aktuell und nicht irreführend.

3.3. Wir werden nicht auf unlautere Weise Informationen 

beschaffen oder auf unlautere Weise Entscheidungen 

erwirken oder diesbezüglich Versuche unternehmen. 

3. Ehrlichkeit

4.1. Wir möchten allein durch faktenbasierte Inhalte und 

Argumente überzeugen. Daher schließen wir Spenden 

zugunsten politischer Parteien und ihnen nahestehenden 

Institutionen nach unternehmensinternen Regelungen 

sowie Spenden, die den Charakter von unmittelbaren 

oder mittelbaren Zuwendungen an Amtsträger:innen 

oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete 

haben, aus.

4.2. Wir gehen respektvoll mit allen an politischen Diskursen 

Beteiligten um. Das gilt vor allem auch dann, wenn 

divergierende oder gegensätzliche Positionen und 

Perspektiven im öffentlichen Diskurs aufeinandertreffen.

4.3. Vertrauliche Informationen, die wir im Rahmen der 

politischen Interessenvertretung erhalten, werden nur in 

zulässiger und jeweils vereinbarter Weise verwendet oder 

weitergegeben.

4.4. Falls Verstöße gegen diese Verhaltensregeln im 

Unternehmen oder bei einer/m beauftragten Berater:in 

bekannt werden, dann werden wir diesem unverzüglich

nachgehen. Mögliche Verstöße können anonym an 

compliance@thuega.de gemeldet werden.

4. Integrität

https://www.thuega.de/politik
mailto:compliance%40thuega.de?subject=



